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Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und 
 des Rates über Altfahrzeuge 

Vom 21. Oktober 2000 (ABl. EG Nr. L 269 S. 34) 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie vom 16. Dezember 2022 (Abl. L 73, S. 5) 

in Kraft getreten am 30. März 2023 

 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION HABEN FOLGENDE 
RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

 

Artikel 1 
Ziele 

In dieser Richtlinie sind Maßnahmen festgelegt, die vorrangig auf die Vermeidung von Fahrzeugabfällen und 
darüber hinaus auf die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung von Altfahr-
zeugen und ihren Bauteilen zur Verringerung der Abfallbeseitigung sowie auf eine Verbesserung der Umwelt-
schutzleistung aller in den Lebenskreislauf von Fahrzeugen einbezogenen Wirtschaftsbeteiligten und insbe-
sondere der unmittelbar mit der Behandlung von Altfahrzeugen befassten Wirtschaftsbeteiligten abzielen. 

 

 

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1.  „Fahrzeug“ Fahrzeuge der Klassen M1 oder N1 gemäß Anhang II Abschnitt A der Richtlinie 70/156/EWG 
sowie dreirädrige Kraftfahrzeuge gemäß der Richtlinie 92/61/EWG, jedoch unter Ausschluss von dreiräd-
rigen Krafträdern; 

2. „Altfahrzeug“ Fahrzeuge, die im Sinne von Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG als Abfall 
gelten; 

3. „Hersteller“ den Fahrzeughersteller oder den gewerblichen Importeur eines Fahrzeugs in einen Mitgliedstaat; 

4. „Vermeidung“ Maßnahmen zur Verringerung der Menge und der Umweltschädlichkeit von Altfahrzeugen, 
ihren Werkstoffen und Substanzen; 

5. „Behandlung“ Tätigkeiten, die nach der Übergabe des Altfahrzeugs an eine Anlage zur Beseitigung von 
Schadstoffen, zur Demontage, zur Grobzerkleinerung, zum Schreddern, zur Verwertung oder zur Vorbe-
reitung der Beseitigung der Schredder-Abfälle durchgeführt werden, sowie sonstige Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Verwertung und/oder Beseitigung von Altfahrzeugen und Altfahrzeugbauteilen; 

6. „Wiederverwendung“ Maßnahmen, bei denen Altfahrzeugbauteile zu dem gleichen Zweck verwendet 
werden, für den sie entworfen wurden; 

7. „Recycling“ die in einem Produktionsprozess erfolgende Wiederaufarbeitung der Abfallmaterialien für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke, jedoch mit Ausnahme der energetischen Verwertung. 
Unter energetischer Verwertung ist die Verwendung von brennbarem Abfall zur Energieerzeugung durch 
direkte Verbrennung mit oder ohne Abfall anderer Art, aber mit Rückgewinnung der Wärme zu verstehen; 

8. „Verwertung“ jedes der anwendbaren in Anhang II B der Richtlinie 75/442/EWG genannten Verfahren; 

9. „Beseitigung“ jedes der anwendbaren in Anhang II A der Richtlinie 75/442/EWG genannten Verfahren; 

10. „Wirtschaftsbeteiligte“ Hersteller, Vertreiber, Rücknahmestellen, Kfz-Versicherungsgesellschaften, De-
montagebetriebe, Schredderanlagenbetreiber, Verwertungsbetriebe, Recyclingbetriebe sowie sonstige 
Betriebe für die Behandlung von Altfahrzeugen einschließlich ihrer Bauteile und Werkstoffe; 

11. „gefährlicher Stoff“ jeden Stoff, der die Kriterien für eine der folgenden in Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen(*) dargelegten Gefahrenklassen oder Katego-
rien erfüllt: 

a) Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 
2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F; 

                                                      
(*) ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1 
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b) Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und der Fruchtbarkeit sowie der 
Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10; 

c) Gefahrenklasse 4.1; 

d) Gefahrenklasse 5.1. 

12. „Schredderanlage“ jede Anlage, die dazu dient, Altfahrzeuge zu zertrümmern oder zu zerkleinern, ein-
schließlich zum Zweck der Gewinnung von unmittelbar wieder verwendbarem Metallschrott. 

13. „Demontageinformationen“ alle Informationen, die zur sach- und umweltgerechten Behandlung eines Alt-
fahrzeugs notwendig sind. Sie werden den zugelassenen Verwertungsanlagen von den Fahrzeugherstel-
lern und Zulieferern in Form von Handbüchern oder elektronischen Medien (z. B. CD-ROM, Online-
Dienste) zur Verfügung gestellt. 

 

 

Artikel 3 
Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Fahrzeuge und Altfahrzeuge einschließlich ihrer Bauteile und Werkstoffe. Unbe-
schadet des Artikels 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 gilt dies unabhängig davon, wie das Fahrzeug während seiner 
Nutzung gewartet oder repariert worden ist und ob es mit vom Hersteller gelieferten Bauteilen oder mit anderen 
Bauteilen bestückt ist, deren Einbau als Ersatz- oder Austauschteile den einschlägigen Gemeinschaftsvor-
schriften oder einzelstaatlichen Vorschriften entspricht. 

 

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der bestehenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und der einschlä-
gigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, insbesondere über Sicherheitsanforderungen, die Begrenzung von 
Emissionen in die Luft und von Lärmemissionen sowie den Schutz des Bodens und des Wassers. 

 

(3) Wenn ein Hersteller ausschließlich Fahrzeuge herstellt oder importiert, die nach Artikel 8 Absatz 2 Buch-
stabe a) der Richtlinie 70/156/EWG von jener Richtlinie freigestellt sind, können die Mitgliedstaaten diesen 
Hersteller und die von ihm hergestellten oder importierten Fahrzeuge von Artikel 7 Absatz 4, Artikel 8 und 
Artikel 9 der vorliegenden Richtlinie ausnehmen. 

 

(4) Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) zweiter Ge-
dankenstrich der Richtlinie 70/156/EWG sind von Artikel 7 ausgenommen. 

 

(5) Für dreirädrige Kraftfahrzeuge gelten nur Artikel 5 Absätze 1 und 2 und Artikel 6 dieser Richtlinie. 

 

 

Artikel 4 
Abfallvermeidung 

(1) Zur Förderung der Abfallvermeidung wirken die Mitgliedstaaten insbesondere darauf hin, dass 

a) die Fahrzeughersteller in Zusammenarbeit mit der Werkstoff- und Zulieferindustrie die Verwendung gefähr-
licher Stoffe in Fahrzeugen begrenzen und diese bereits ab der Konzeptentwicklung von Fahrzeugen so 
weit wie möglich reduzieren, insbesondere um ihrer Freisetzung in die Umwelt vorzubeugen, das Recycling 
zu erleichtern und die Notwendigkeit der Beseitigung gefährlicher Abfälle zu vermeiden; 

b) bei der Konstruktion und Produktion von neuen Fahrzeugen der Demontage, Wiederverwendung und Ver-
wertung, insbesondere dem Recycling, von Altfahrzeugen, ihren Bauteilen und Werkstoffen umfassend 
Rechnung getragen wird und diese Tätigkeiten erleichtert werden; 

c) die Fahrzeughersteller in Zusammenarbeit mit der Werkstoff- und Zulieferindustrie bei der Herstellung von 
Fahrzeugen und anderen Produkten verstärkt Recyclingmaterial verwenden, um die Märkte für Recycling-
material auszubauen. 

 

(2) a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Werkstoffe und Bauteile von Fahrzeugen, die nach dem 1. Juli 
2003 in Verkehr gebracht werden, kein Blei, Quecksilber, Kadmium oder sechswertiges Chrom enthal-
ten, außer in den in Anhang II genannten Fällen unter den dort genannten Bedingungen. 
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b) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur regelmäßi-
gen Änderung von Anhang II im Hinblick auf dessen Anpassung an den technischen und wissenschaft-
lichen Fortschritt zu erlassen, um 

i) erforderlichenfalls Höchstkonzentrationswerte festzulegen, bis zu deren Erreichen das Vorhanden-
sein der in Buchstabe a dieses Absatzes genannten Stoffen in bestimmten Werkstoffen und Bautei-
len von Fahrzeugen toleriert wird; 

ii) bestimmte Werkstoffe und Bauteile von Fahrzeugen von Buchstabe a dieses Absatzes auszuneh-
men, wenn die Verwendung der in dem genannten Buchstaben genannten Stoffen unvermeidbar ist; 

iii) Werkstoffe und Bauteile von Fahrzeugen aus Anhang II zu streichen, wenn die Verwendung der in 
Buchstabe a dieses Absatzes genannten Stoffen vermeidbar ist; 

iv) im Rahmen der Ziffern i und ii diejenigen Werkstoffe und Bauteile von Fahrzeugen, die vor einer 
weiteren Behandlung entfernt werden können, zu bestimmen und vorzuschreiben, dass diese zu 
kennzeichnen oder auf andere geeignete Weise kenntlich zu machen sind. 

 Die Kommission erlässt für jeden Stoff, jeden Werkstoff oder jedes Bauteil nach den Ziffern i bis iv einen 
gesonderten delegierten Rechtsakt. 

c) Die Kommission nimmt spätestens am 21. Oktober 2001 eine erste Änderung des Anhangs II vor. Die 
dort aufgeführten Ausnahmen werden auf keinen Fall vor dem 1. Januar 2003 gestrichen. 

 

 

Artikel 5 
Rücknahme 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

- die Wirtschaftsbeteiligten für alle Altfahrzeuge und, soweit technisch machbar, für Abfall-Altteile aus Repa-
raturen von Personenkraftwagen Rücknahmesysteme einrichten; 

- Rücknahmestellen in ihrem Hoheitsgebiet angemessen verfügbar sind. 

 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen auch die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sämtliche Alt-
fahrzeuge den zugelassenen Verwertungsanlagen zugeleitet werden. 

 

(3) Die Mitgliedstaaten richten ein System ein, nach dem Altfahrzeuge nur abgemeldet werden dürfen, wenn 
für sie ein Verwertungsnachweis vorgelegt wurde. Dieser Nachweis wird dem Halter und/oder Eigentümer bei 
der Ablieferung des Altfahrzeugs bei einer Verwertungsanlage ausgestellt. Verwertungsanlagen, die über eine 
Zulassung gemäß Artikel 6 verfügen, dürfen einen Verwertungsnachweis ausstellen. Die Mitgliedstaaten kön-
nen gestatten, dass Hersteller, Händler und Rücknahmestellen im Auftrag einer zugelassenen Verwertungs-
anlage Verwertungsnachweise ausstellen, sofern sie gewährleisten, dass das Altfahrzeug einer zugelassenen 
Verwertungsanlage zugeführt wird, und sofern sie amtlich registriert sind. 

Die Ausstellung eines Verwertungsnachweises durch Verwertungsanlagen oder durch Händler oder Rücknah-
mestellen im Auftrag einer zugelassenen Verwertungsanlage begründet für diese keinen Anspruch auf Kos-
tenerstattung, es sei denn, dass die Mitgliedstaaten dies ausdrücklich vorsehen. 

Die Mitgliedstaaten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie über kein Abmeldesystem verfügen, 
richten ein System ein, nach dem der jeweils zuständigen Behörde ein Verwertungsnachweis übermittelt wird, 
wenn das Altfahrzeug bei einer Verwertungsanlage abgeliefert wird, und kommen im Übrigen den Bestimmun-
gen dieses Absatzes nach. Die Mitgliedstaaten, die von diesem Unterabsatz Gebrauch machen, müssen die 
Kommission über die Gründe hierfür unterrichten. 

 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Ablieferung eines 
Fahrzeugs bei einer zugelassenen Verwertungsanlage gemäß Absatz 3 für den Letzthalter und/oder Letztei-
gentümer ohne Kosten aufgrund des nicht vorhandenen oder negativen Marktwerts des Fahrzeugs erfolgt. 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Hersteller alle Kosten 
oder einen wesentlichen Teil der Kosten der Durchführung dieser Maßnahme tragen und/oder Altfahrzeuge 
unter den in Unterabsatz 1 genannten Bedingungen zurücknehmen. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Ablieferung von Altfahrzeugen nicht völlig kostenlos ist, wenn 
das Altfahrzeug die wesentlichen Bauteile eines Fahrzeugs, insbesondere den Motor und die Karosserie, nicht 
mehr enthält oder Abfälle enthält, die dem Altfahrzeug hinzugefügt wurden. 
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Die Kommission überprüft regelmäßig die Durchführung des Unterabsatzes 1, um sicherzustellen, dass sie 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, und schlägt erforderlichenfalls dem Europäischen Parlament und 
dem Rat eine Änderung dieser Bestimmung vor. 

 

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre zuständigen Be-
hörden die in anderen Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 dieses Artikels ausgestellten Verwertungsnachweise 
gegenseitig anerkennen und akzeptieren. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Richtlinie durch die Festlegung von Mindestanforderungen an den Verwertungsnachweis zu ergänzen. 

 

 

Artikel 6 
Behandlung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Altfahrzeuge im 
Einklang mit der Abfallhierarchie und den allgemeinen Anforderungen von Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates(*) und unter Einhaltung der in Anhang I der vorliegenden Richt-
linie aufgeführten technischen Mindestanforderungen gelagert (selbst zwischengelagert) und behandelt wer-
den; die nationalen Gesundheitsschutz- und Umweltvorschriften bleiben hiervon unberührt. 

 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Anlagen oder Be-
triebe, die Behandlungstätigkeiten durchführen, gemäß den Artikeln 9, 10 und 11 der Richtlinie 75/442/EWG 
von den zuständigen Behörden eine Genehmigung einholen oder sich von diesen registrieren lassen. 

Die Ausnahme von der Genehmigungspflicht nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 75/442/EWG 
kann auf Verwertungstätigkeiten für Abfall von Altfahrzeugen angewandt werden, nachdem diese gemäß An-
hang I Nummer 3 der vorliegenden Richtlinie behandelt wurden, wenn die zuständigen Behörden vor der Re-
gistrierung eine Inspektion durchführen. Hierbei wird mit Blick auf die Einhaltung der in Artikel 4 der Richtlinie 
75/442/EWG genannten Ziele Folgendes überprüft: 

a) Art und Menge der zu behandelnden Abfälle; 

b) allgemeine technische Anforderungen, die einzuhalten sind; 

c) erforderliche Sicherheitsvorkehrungen. 

Diese Inspektion findet einmal jährlich statt. Die Mitgliedstaaten, die von der Ausnahmeregelung Gebrauch 
machen, übermitteln der Kommission die Ergebnisse. 

 

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Anlagen oder Be-
triebe, die Behandlungstätigkeiten durchführen, entsprechend Anhang I mindestens folgende Anforderungen 
erfüllen: 

a) Die Altfahrzeuge müssen vor der weiteren Behandlung entfrachtet werden, oder es müssen gleichwertige 
Vorkehrungen getroffen werden, um nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Bauteile und 
Werkstoffe, die gemäß Artikel 4 Absatz 2 gekennzeichnet oder auf andere Weise kenntlich gemacht sind, 
sind vor der weiteren Behandlung zu entfernen. 

b) Gefährliche Werkstoffe und Bauteile müssen selektiv entfernt und abgesondert werden, damit nachfol-
gende Schredder-Abfälle von Altfahrzeugen nicht verunreinigt werden. 

c) Die Zerlegung und Lagerung ist so durchzuführen, dass die Fahrzeugbauteile für die Wiederverwendung 
und die Verwertung, insbesondere das Recycling, geeignet sind. 

Tätigkeiten zur Beseitigung von Schadstoffen aus Altfahrzeugen gemäß Anhang I Nummer 3 sind so bald wie 
möglich auszuführen. 

 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die in Absatz 2 ge-
nannte Genehmigung oder Registrierung alle erforderlichen Bedingungen zur Einhaltung der Anforderungen 
der Absätze 1, 2 und 3 enthält. 

 

(5) Die Mitgliedstaaten setzen sich dafür ein, dass Anlagen oder Betriebe, die Behandlungstätigkeiten durch-
führen, zertifizierte Umweltmanagementsysteme einführen. 

                                                      
(*) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung 

bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 
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(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur Änderung von 
Anhang I zu erlassen, um ihn an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen. 

 

 

Artikel 7 
Wiederverwendung und Verwertung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um darauf hinzuwirken, dass wieder verwend-
bare Bauteile wiederverwendet, nicht wieder verwendbare Bauteile verwertet und - sofern dies unter Umwelt-
gesichtspunkten vertretbar ist - vorzugsweise dem Recycling zugeführt werden, wobei die Anforderungen an 
die Sicherheit von Fahrzeugen sowie die Umweltanforderungen, wie die Begrenzung von Emissionen in die 
Luft und Lärmemissionen, unberührt bleiben. 

 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Wirtschaftsbetei-
ligten folgende Zielvorgaben erreichen: 

a) Bis spätestens 1. Januar 2006 werden die Wiederverwendung und Verwertung bei allen Altfahrzeugen auf 
mindestens 85 % des durchschnittlichen Fahrzeuggewichts pro Jahr erhöht. Innerhalb derselben Frist wer-
den die Wiederverwendung und das Recycling auf mindestens 80 % des durchschnittlichen Fahrzeugge-
wichts pro Jahr erhöht. 

Für vor dem 1. Januar 1980 hergestellte Fahrzeuge können die Mitgliedstaaten niedrigere Zielvorgaben 
vorsehen, die aber für Wiederverwendung und Verwertung nicht unter 75 % und für Wiederverwendung 
und Recycling nicht unter 70 % liegen dürfen. Mitgliedstaaten, die von diesem Unterabsatz Gebrauch ma-
chen, unterrichten die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über die Gründe dafür. 

b) Bis spätestens 1. Januar 2015 werden die Wiederverwendung und Verwertung bei allen Altfahrzeugen auf 
mindestens 95 % des durchschnittlichen Fahrzeuggewichts pro Jahr erhöht. Bis zu diesem Termin wird die 
Wiederverwendung und das Recycling auf mindestens 85 % des durchschnittlichen Fahrzeuggewichts pro 
Jahr erhöht. 

Bis spätestens 31. Dezember 2005 überprüfen das Europäische Parlament und der Rat die unter Buchstabe b) 
genannten Zielvorgaben auf der Grundlage eines Berichts der Kommission, dem ein Vorschlag beigefügt ist. 
Die Kommission berücksichtigt in ihrem Bericht die Entwicklung bei der Materialzusammensetzung von Fahr-
zeugen und andere relevante fahrzeugbezogene Umweltaspekte. 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die Durchführungsvorschriften erlassen, die er-
forderlich sind, um die Einhaltung der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Zielvorgaben durch die 
Mitgliedstaaten zu kontrollieren. Bei der Ausarbeitung solcher Vorschriften berücksichtigt die Kommission alle 
einschlägigen Faktoren, unter anderem die Verfügbarkeit von Daten und die Frage der Aus- und Einfuhr von 
Altfahrzeugen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten Prüfver-
fahren erlassen. 

 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat legen auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission Ziel-
vorgaben für die Wiederverwendung und Verwertung sowie für die Wiederverwendung und das Recycling für 
die Jahre nach 2015 fest. 

 

(4) Zur Vorbereitung einer Änderung der Richtlinie 70/156/EWG fördert die Kommission die Ausarbeitung eu-
ropäischer Normen über die Demontierbarkeit, die Verwertbarkeit und die Recyclingfähigkeit von Fahrzeugen. 
Sobald diese Normen gebilligt sind, auf jeden Fall aber spätestens Ende 2001, erlassen das Europäische 
Parlament und der Rat auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission eine Änderung der Richtlinie 
70/156/EWG, nach der mehr als drei Jahre nach dieser Änderung der Richtlinie 70/156/EWG in Verkehr ge-
brachte Fahrzeuge, für die die Typgenehmigung gemäß der genannten Richtlinie erteilt wurde, zu mindestens 
85 Gewichtsprozent je Fahrzeug wieder verwendbar und/oder recyclingfähig und zu mindestens 95 Gewichts-
prozent je Fahrzeug wieder verwendbar und/oder verwertbar sein müssen. 

 

(5) Bei ihrem Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG in Bezug auf die Demontierbarkeit und die 
Verwertungs- und Recyclingfähigkeit von Fahrzeugen trägt die Kommission, soweit angezeigt, dem Umstand 
Rechnung, dass sichergestellt werden muss, dass die Wiederverwendung von Bauteilen keine Sicher-
heits- und Umweltrisiken verursacht. 
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Artikel 8 
Kennzeichnungsnormen/Demontageinformationen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Hersteller in Ab-
sprache mit der Werkstoff- und Zulieferindustrie Kennzeichnungsnormen für Bauteile und Werkstoffe verwen-
den, insbesondere um die Identifizierung derjenigen Bauteile und Werkstoffe zu erleichtern, die wiederver-
wendet oder verwertet werden können. 

 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 
dieser Richtlinie durch Festlegung der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Normen zu erlassen. Bei der 
Ausarbeitung solcher Normen berücksichtigt die Kommission die Arbeiten einschlägiger internationaler Gre-
mien in diesem Bereich. Die Kommission trägt gegebenenfalls zu diesen Arbeiten bei. 

 

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Hersteller für jeden 
in Verkehr gebrachten neuen Fahrzeugtyp binnen sechs Monaten nach Inverkehrbringen Demontageinforma-
tionen bereitstellen. In diesen Informationen sind, insbesondere im Hinblick auf die Erreichung der Ziele ge-
mäß Artikel 7 die einzelnen Fahrzeugbauteile und -werkstoffe sowie die Stellen aufgeführt, an denen sich 
gefährliche Stoffe im Fahrzeug befinden, soweit dies für die Verwertungsanlagen zur Einhaltung dieser Richt-
linie erforderlich ist. 

 

(4) Unbeschadet der Wahrung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse treffen die Mitgliedstaaten die erfor-
derlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Hersteller von Fahrzeugbauteilen den zugelassenen Verwer-
tungsanlagen auf Anforderung angemessene Informationen zur Demontage, Lagerung und Prüfung von wie-
der verwendbaren Teilen zur Verfügung stellen. 

 

 

Artikel 9 
Berichterstattung und Information 

(1a) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für jedes Kalenderjahr die Daten über die Durchführung 
von Artikel 7 Absatz 2. 

Sie übermitteln die Daten auf elektronischem Wege binnen 18 Monaten nach Ende des Berichtsjahres, für das 
die Daten erhoben werden. Die Daten werden in dem von der Kommission gemäß Absatz 1d dieses Artikels 
festgelegten Format übermittelt. 

Der erste Berichtszeitraum beginnt im ersten vollen Kalenderjahr nach Erlass des Durchführungsrechtsakts, 
mit dem gemäß Absatz 1d dieses Artikels das Format des Datenberichts festgelegt wird, und umfasst die 
Daten für den betreffenden Berichtszeitraum. 

 

(1b) Den von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1a übermittelten Daten liegt ein Qualitätskontrollbericht bei. 

 

(1c) Die Kommission überprüft die gemäß Absatz 1a übermittelten Daten und veröffentlicht einen Bericht über 
die Ergebnisse ihrer Prüfung. In dem Bericht werden die Organisation der Datenerhebung, die in den Mitglied-
staaten verwendeten Datenquellen und Methoden sowie die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und 
Kohärenz der Daten bewertet. Die Bewertung kann auch spezifische Empfehlungen für Verbesserungen ent-
halten. Der Bericht wird nach der ersten Datenübermittlung durch die Mitgliedstaaten und anschließend alle 
vier Jahre erstellt. 

 

(1d) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Formats für die Datenübermittlung 
nach Absatz 1a dieses Artikels. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 11 Absatz 2 ge-
nannten Prüfverfahren erlassen. 

 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben in jedem einzelnen Fall den betreffenden Wirtschaftsbeteiligten vor, Infor-
mationen zu veröffentlichen über: 

- die verwertungs- und recyclinggerechte Konstruktion von Fahrzeugen und ihren Bauteilen; 
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- die umweltverträgliche Behandlung von Altfahrzeugen, insbesondere die Entfernung aller Flüssigkeiten 
und die Demontage; 

- die Entwicklung und Optimierung von Möglichkeiten zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Ver-
wertung von Altfahrzeugen und ihren Bauteilen; 

- die bei Verwertung und Recycling erzielten Fortschritte zur Verringerung des zu entsorgenden Abfalls und 
zur Erhöhung der Verwertungs- und Recyclingrate. 

Der Hersteller hat diese Informationen den potentiellen Fahrzeugkäufern zugänglich zu machen. Die Informa-
tionen sind in die Werbeschriften für das neue Fahrzeug aufzunehmen. 

 

 

Artikel 9a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festge-
legten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 5 Absatz 5, 
Artikel 6 Absatz 6 und Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 4. 
Juli 2018 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 
Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 
um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 
solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 5 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 6 und 
Artikel 8 Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Be-
schluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 
den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die be-
reits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitglied-
staaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung(*) enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 5 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 6 
und Artikel 8 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Eu-
ropäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

 

Artikel 10 
Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um die-
ser Richtlinie spätestens am 21. April 2002 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon 
in Kenntnis. 

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch 
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die 
Einzelheiten der Bezugnahme. 

                                                      
(*) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

 

(3) Sofern die mit dieser Richtlinie angestrebten Ziele erreicht werden, können die Mitgliedstaaten durch Ver-
einbarungen zwischen den zuständigen Behörden und den betroffenen Wirtschaftszweigen Artikel 4 Absatz 1, 
Artikel 5 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 8 Absätze 1 und 3 sowie Artikel 9 Absatz 2 umsetzen und die 
Modalitäten für die Umsetzung des Artikels 5 Absatz 4 präzisieren. Diese Vereinbarungen müssen den fol-
genden Anforderungen entsprechen:  

a) Die Vereinbarungen müssen durchsetzbar sein; 

b) in den Vereinbarungen müssen Ziele und die entsprechenden Fristen für ihre Verwirklichung benannt wer-
den; 

c) die Vereinbarungen müssen im Veröffentlichungsblatt des betreffenden Landes oder in einer der Öffent-
lichkeit gleichermaßen zugänglichen offiziellen Quelle veröffentlicht und der Kommission übermittelt wer-
den; 

d) die im Rahmen einer Vereinbarung erzielten Ergebnisse sind regelmäßig zu überwachen, den zuständigen 
Behörden und der Kommission mitzuteilen und der Öffentlichkeit unter den in der Vereinbarung festgeleg-
ten Bedingungen zugänglich zu machen; 

e) die zuständigen Behörden sorgen für die Überprüfung der im Rahmen einer Vereinbarung erzielten Ergeb-
nisse; 

f) im Falle der Nichterfüllung der Vereinbarung müssen die Mitgliedstaaten die entsprechenden Bestimmun-
gen dieser Richtlinie durch den Erlass von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften umsetzen. 

 

 

Artikel 10a 
Überprüfung 

Die Kommission überprüft diese Richtlinie bis zum 31. Dezember 2020 und legt zu diesem Zweck dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag 
begleitet wird. 

 

 

Artikel 11 
Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates(*). 

 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den Durchführungsrechtsakt nicht 
und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

 

 

Artikel 12 
Inkrafttreten 

(1) Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. 

 

(2) Artikel 5 Absatz 4  

- gilt ab 1. Juli 2002 für ab diesem Zeitpunkt in Verkehr gebrachte Fahrzeuge; 

- ab 1. Januar 2007 für Fahrzeuge, die vor dem im ersten Gedankenstrich genannten Zeitpunkt in Verkehr 
gebracht wurden. 

                                                      
(*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 

Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(3) Die Mitgliedstaaten können Artikel 5 Absatz 4 vor den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels festgelegten 
Zeitpunkten anwenden. 

 

 

Artikel 13 
Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
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ANHANG l 

Technische Mindestanforderungen für die Behandlung gemäß Artikel 6 Absätze 1 und 

1. Standorte für die Lagerung (einschließlich der Zwischenlagerung) von Altfahrzeugen vor ihrer Behand-
lung 

- geeignete Bereiche mit undurchlässiger Oberfläche und Auffangeinrichtungen und Abscheidern für 
auslaufende Flüssigkeiten und fettlösende Reinigungsmittel; 

- Ausrüstung für die Aufbereitung von Wasser, einschließlich Regenwasser, in Übereinstimmung mit 
Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften. 

2. Behandlungsstandorte 

- geeignete Bereiche mit undurchlässiger Oberfläche und Auffangeinrichtungen und Abscheidern für 
auslaufende Flüssigkeiten und fettlösende Reinigungsmittel; 

- geeignete Lager von demontierten Ersatzteilen, einschließlich Lagerung von ölverschmutzten Ersatz-
teilen auf undurchlässigen Oberflächen; 

- geeignete Behälter für die Lagerung von Batterien (Elektrolytneutralisierung vor Ort oder an anderer 
Stelle), Filtern und PCB/PCT-haltigen Kondensatoren; 

- geeignete Lagertanks für die gesonderte Lagerung von Flüssigkeiten aus Altfahrzeugen: Kraftstoff, 
Motoröl, Getriebeöl, Kraftübertragungsflüssigkeit, Hydrauliköl, Kühlflüssigkeit, Frostschutzmittel, 
Bremsflüssigkeit, Batteriesäuren, Flüssigkeiten aus Klimaanlagen und sonstige Flüssigkeiten in Alt-
fahrzeugen; 

- Ausrüstung für die Aufbereitung von Wasser, einschließlich Regenwasser, in Übereinstimmung mit 
Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften; 

- geeignete Lagerung von Altreifen, einschließlich Feuerschutzmaßnahmen und Vermeidung zu großer 
Lagerbestände. 

3. Behandlung zur Beseitigung von Schadstoffen aus Altfahrzeugen 

- Entfernung von Batterien und Flüssiggastanks; 

- Entfernung oder Neutralisierung potentiell explosionsfähiger Bauteile (z. B. Airbags); 

- Entfernung sowie getrennte Sammlung und Lagerung von Kraftstoff, Motoröl, Kraftübertragungsflüs-
sigkeit, Getriebeöl, Hydrauliköl, Kühlflüssigkeit, Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeit und Flüssigkeiten 
aus Klimaanlagen sowie anderen in den Altfahrzeugen enthaltenen Flüssigkeiten, es sei denn, sie 
sind für die Wiederverwendung der betreffenden Teile erforderlich. 

- soweit durchführbar, Entfernung aller Bauteile, die nachweislich Quecksilber enthalten. 

4. Behandlung zur Verbesserung des Recycling 

- Entfernung von Katalysatoren; 

- Entfernung von kupfer-, aluminium- und magnesiumhaltigen Metallbauteilen, wenn die entsprechen-
den Metalle nicht beim Schreddern getrennt werden; 

- Entfernung von Reifen und großen Kunststoffbauteilen, (Stoßfänger, Armaturenbrett, Flüssigkeitsbe-
hälter usw.), wenn die entsprechenden Materialien beim Schreddern nicht in einer Weise getrennt 
werden, die ihr tatsächliches Recycling als Rohstoff ermöglicht; 

- Entfernung von Glas. 

5. Bei der Lagerung ist eine Beschädigung von Bauteilen, die Flüssigkeiten enthalten, sowie von verwert-
baren Bau- und Ersatzteilen zu vermeiden.  



AbfR  2.1.03 

 

Version 01/2023 

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg 

 

11 
 

ANHANG II 

Von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a ausgenommene Werkstoffe und Bauteile 

Ein Höchstkonzentrationswert von bis zu 0,1 Gewichtsprozent Blei, sechswertigem Chrom und Quecksilber je 
homogenem Werkstoff und bis zu 0,01 Gewichtsprozent Cadmium je homogenem Werkstoff wird toleriert. 

Nach dem 1. Juli 2003 in Verkehr gebrachte Ersatzteile (ausgenommen Auswuchtgewichte, Kohlebürsten für 
Elektromotoren und Bremsbeläge), die für vor dem 1. Juli 2003 in Verkehr gebrachte Fahrzeuge verwendet 
werden, sind von den Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2000/53/EG ausge-
nommen. 

Werkstoffe und Bauteile 
Anwendungsbereich und 
Ablauffrist der Ausnahme 

Zu kennzeichnen  
oder kenntlich zu ma-
chen gemäß Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe b 

Ziffer iv 

Blei als Bestandteil einer Legierung 

1a. Stahl für Bearbeitungszwecke und als Stückgut feu-
erverzinkte Stahlbauteile mit einem Bleianteil von bis 
zu 0,35 Gewichtsprozent 

  

1b. Kontinuierlich verzinktes Stahlblech mit einem Bleian-
teil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent 

Vor dem 1. Januar 2016 
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

 

2a. Aluminium für Bearbeitungszwecke mit einem Bleian-
teil von bis zu 2 Gewichtsprozent 

Als Ersatzteile für vor dem  
1. Juli 2005 in den Verkehr  
gebrachte Fahrzeuge 

 

2b. Aluminium mit einem Bleianteil von bis zu 1,5 Ge-
wichtsprozent 

Als Ersatzteile für vor dem  
1. Juli 2008 in den Verkehr  

gebrachte Fahrzeuge 

 

2c. i) Aluminiumlegierungen für Bearbeitungszwecke mit 
einem Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent  

Vor dem 1. Januar 2028  
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

 

2c. ii) Nicht unter Eintrag 2c. i) fallende Aluminiumlegierun-
gen mit einem Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtspro-

zent (2)  

(1)   

3. Kupferlegierungen mit einem Bleianteil von bis zu 
4 Gewichtsprozent 

(3)  

4a. Lagerschalen und Buchsen Als Ersatzteile für vor dem  
1. Juli 2008 in den Verkehr  

gebrachte Fahrzeuge 

 

4b. Lagerschalen und Buchsen in Motoren, Getrieben 
und Kompressoren für Klimaanlagen 

Als Ersatzteile für vor dem  
1. Juli 2011 in den Verkehr  
gebrachte Fahrzeuge 

 

Blei und BIeiverbindungen in Bauteilen 

5a. Blei in Batterien, die in Hochspannungssystemen (4) 
eingesetzt werden, die nur für den Antrieb in Fahrzeu-
gen der Klassen M1 und N1 verwendet werden 

Vor dem 1. Januar 2019  
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X 

5b. i) Blei in Batterien, 

1. die in 12-Volt-Anwendungen eingesetzt werden, 

2. die in 24-Volt-Anwendungen in Fahrzeugen mit 
besonderer Zweckbestimmung im Sinne von Arti-
kel 3 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates (1) eingesetzt 

werden 

(3) X 
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Werkstoffe und Bauteile 
Anwendungsbereich und 
Ablauffrist der Ausnahme 

Zu kennzeichnen  
oder kenntlich zu ma-
chen gemäß Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe b 

Ziffer iv 

5b. ii) Blei in Batterien, die in Anwendungen eingesetzt wer-
den, die nicht unter Eintrag 5a oder 5b i) fallen 

Vor dem 1. Januar 2024 typge-
nehmigte Fahrzeuge und Er-
satzteile für diese Fahrzeuge 

X 

6. Schwingungsdämpfer Vor dem 1. Januar 2016 typge-
nehmigte Fahrzeuge und Er-
satzteile für diese Fahrzeuge 

X 

7a. Vulkanisierungsmittel und Stabilisatoren für Elasto-
mere in Brems- und Kraftstoffschläuchen, Belüftungs-
schläuchen, in elastomer-/metallhaltigen Teilen der 
Fahrzeuggestelle und Motorblöcken. 

Als Ersatzteile für vor dem 
1. Juli 2005 in den Verkehr ge-
brachte Fahrzeuge 

 

7b. Vulkanisierungsmittel und Stabilisatoren für Elasto-
mere in Brems- und Kraftstoffschläuchen, Belüftungs-
schläuchen, in elastomer-/metallhaltigen Teilen der 
Fahrzeuggestelle und Motorblöcken mit einem Blei-
anteil von bis zu 0,5 Gewichtsprozent. 

Als Ersatzteile für vor dem 
1. Juli 2006 in den Verkehr ge-
brachte Fahrzeuge 

 

7c. Bindemittel für Elastomere in Anwendungen der 
Kraftübertragung mit einem Bleianteil von bis zu 
0,5 Gewichtsprozent 

Als Ersatzteile für vor dem 
1. Juli 2009 in den Verkehr ge-
brachte Fahrzeuge 

 

8a. Blei in Lötmitteln zur Befestigung elektrischer und 
elektronischer Bauteile auf elektronischen Leiterplat-
ten und Blei in Beschichtungen von Anschlüssen von 
anderen Bauteilen als Aluminium-Elektrolytkonden-
satoren, auf Bauteilanschlussstiften und auf elektro-
nischen Leiterplatten 

Vor dem 1. Januar 2016  
typgenehmigte Fahrzeuge und  
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

X (5) 

 

8b. Blei in Lötmitteln in anderen elektrischen Anwendun-
gen als auf elektronischen Leiterplatten oder auf Glas 

Vor dem 1. Januar 2011  
typgenehmigte Fahrzeuge und  

Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

 

8c. Blei in der Beschichtung von Anschlüssen von Alumi-
nium-Elektrolytkondensatoren 

Vor dem 1. Januar 2013  
typgenehmigte Fahrzeuge und  
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

 

8d. Blei in Lötmitteln zum Löten auf Glas in Luftmassen-
messern 

Vor dem 1. Januar 2015  
typgenehmigte Fahrzeuge und  
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

 

8e. Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierun-
gen auf Bleibasis mit einem Bleianteil von mindestens 
85 Gewichtsprozent) 

(1) X (5) 

 

8f. i) Blei in Einpresssteckverbindern (z. B. Compliant-Pin-
Technik) 

Vor dem 1. Januar 2017  
typgenehmigte Fahrzeuge und  
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

 

8f. ii) Blei in Einpresssteckverbindern (z. B. Compliant-Pin-
Technik) außer im Steckbereich der Fahrzeugkabel-
baum-Steckverbinder 

Vor dem 1. Januar 2024  
typgenehmigte Fahrzeuge und  
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

8g. i) Blei in Lötmitteln zum Herstellen einer stabilen elektri-
schen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und 
dem Träger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen 

Vor dem 1. Oktober 2022  
typgenehmigte Fahrzeuge und  
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

 

8g. ii) Blei in Lötmitteln zum Herstellen einer stabilen elektri-
schen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und 
dem Träger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen, 
wenn diese elektrische Verbindung aus Folgendem 
besteht: 

(1) 

Seit dem 1. Oktober 2022  
typgenehmigte Fahrzeuge und  
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 
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Werkstoffe und Bauteile 
Anwendungsbereich und 
Ablauffrist der Ausnahme 

Zu kennzeichnen  
oder kenntlich zu ma-
chen gemäß Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe b 

Ziffer iv 

1. einem Halbleiter-Technologieknoten von 90 nm  
oder mehr; 

2. einem einzelnen Chip mit einer Größe von 
300 mm² oder mehr in jeglichem Halbleiter-Tech-
nologieknoten; 

3. gestapelten Chipbaugruppen mit einer Chipgröße 
von 300 mm² oder mehr oder Silizium-Interposern 
mit einer Größe von 300 mm² oder mehr. 

8h. Blei in Lötmitteln zur Befestigung von Wärmevertei-
lern an Kühlkörpern in Halbleitermodulen mit einer 
Chipgröße von mindestens 1 cm² Projektionsfläche 
und einer Nennstromdichte von mindestens 1 A/mm² 
Siliziumchipfläche 

Vor dem 1. Januar 2016  
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

8i. Blei in Lötmitteln in elektrischen Anwendungen auf 
Glas, ausgenommen zum Löten in Verbundglas 

Vor dem 1. Januar 2016  
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

 

8j. Blei in Lötmitteln zum Löten in Verbundglas Vor dem 1. Januar 2020  
typgenehmige Fahrzeuge und 

Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

 

8k. Löten von Heizanwendungen mit 0,5 A oder mehr 
Heizstrom je Lötverbindung auf Einfachverbundglas 
mit einer Stärke von maximal 2,1 mm. Diese Aus-
nahme gilt nicht für das Löten auf im Zwischenpoly-

mer eingebettete Kontakte. 

Vor dem 1. Januar 2024  
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X (5) 

9. Ventilsitze Als Ersatzteile für vor dem 
1. Juli 2003 entwickelte  
Motortypen 

 

10a. Elektrische und elektronische Bauteile, die Blei ge-
bunden in Glas oder Keramik, in einer Glas- oder Ke-
ramik-Matrix, in einem Glaskeramikwerkstoff oder in 
einer Glaskeramik-Matrix enthalten. 

Diese Ausnahme umfasst nicht die Verwendung von 
Blei in 

i) Glas in Glühlampen und der Glasur von Zündker-

zen, 

ii) dielektrischen Keramikwerkstoffen von unter 10b, 
10c und 10d aufgeführten Bauteilen. 

 X (6) (für andere als 
piezoelektrische Bau-

teile in Motoren) 

10b. Blei in PZT-basierten dielektrischen Keramikwerk-
stoffen in Kondensatoren, die Teil integrierter Schalt-
kreise oder diskreter Halbleiter sind 

  

10c. Blei in dielektrischen Keramikwerkstoffen in Konden-
satoren für eine Nennspannung von weniger als 

125 V AC oder 250 V DC 

Vor dem 1. Januar 2016  
typgenehmigte Fahrzeuge und 

Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

 

10d. Blei in dielektrischen Keramikwerkstoffen von Konden-
satoren, die bei den Sensoren von Ultraschallsystemen 
temperaturbedingte Abweichungen ausgleichen 

Vor dem 1. Januar 2017  
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

 

11. Pyrotechnische Auslösegeräte Vor dem 1. Juli 2006  
typgenehmigte Fahrzeuge und 

Ersatzteile für diese Fahrzeuge  
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Werkstoffe und Bauteile 
Anwendungsbereich und 
Ablauffrist der Ausnahme 

Zu kennzeichnen  
oder kenntlich zu ma-
chen gemäß Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe b 

Ziffer iv 

12. Bleihaltige thermoelektrische Werkstoffe in elektri-
schen Fahrzeuganwendungen zur Senkung des CO2-
Ausstoßes durch Abgaswärmerückgewinnung 

Vor dem 1. Januar 2019  
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X 

Sechswertiges Chrom 

13a. Korrosionsschutzschichten Als Ersatzteile für vor dem  
1. Juli 2007 in den Verkehr  
gebrachte Fahrzeuge 

 

13b. Korrosionsschutzschichten für Schrauben und Mut-
tern zur Befestigung von Teilen des Fahrzeuggestells  

Als Ersatzteile für vor dem  
1. Juli 2008 in den Verkehr  
gebrachte Fahrzeuge 

 

14. Sechswertiges Chrom als Korrosionsschutzmittel des 
Kohlenstoffstahl-Kühlsystems in Absorptionskühl-
schränken bis zu einem Anteil von 0,75 Gewichtspro-
zent im Kältemittel: 

a) für den Betrieb (vollständig oder teilweise) mit ei-
nem elektrischen Heizgerät mit einer durchschnitt-
lichen elektrischen Nutzleistungsaufnahme von  

< 75 W unter konstanten Betriebsbedingungen; 

b) für den Betrieb (vollständig oder teilweise) mit ei-
nem elektrischen Heizgerät mit einer durch-
schnittlichen elektrischen Nutzleistungsaufnahme 
von ≥ 75 W unter konstanten Betriebsbedingun-
gen; 

c) für den vollständigen Betrieb mit einem nichtelek-
trischen Wärmegenerator. 

Für a): Vor dem 1. Januar 2020 
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

Für b): Vor dem 1. Januar 2026 
typgenehmigte Fahrzeuge und 

Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X 

Quecksilber 

15a. 

 

Entladungslampen für Scheinwerfer Vor dem 1. Juli 2012  
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X 

15b. Leuchtstoffröhren in Instrumententafelanzeigen Vor dem 1. Juli 2012  
typgenehmigte Fahrzeuge und 
Ersatzteile für diese Fahrzeuge 

X 

Cadmium 

16. Batterien für Elektrofahrzeuge Als Ersatzteile für vor dem 
31. Dezember 2008 in den  
Verkehr gebrachte Fahrzeuge 

 

Erläuterungen zur Tabelle: 

(1) Diese Ausnahme wird 2024 überprüft. 

(2) Gilt für Aluminiumlegierungen, soweit das Blei nicht absichtlich hinzugefügt wurde, sondern aufgrund der Verwendung von recyceltem 
Aluminium vorhanden ist. 

(3) Diese Ausnahme wird 2025 überprüft. 
(4) Systeme mit einer Spannung von > 75 V DC gemäß Artikel 1 der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebs-
mittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 357). 

(5) Demontage, wenn im Zusammenhang mit Eintrag 10a ein durchschnittlicher Schwellenwert von 60 Gramm pro Fahrzeug überschrit-
ten wird. Elektronische Geräte, die nicht vom Hersteller bei der Fertigung installiert werden, sind von der Anwendung dieser Klausel 
ausgenommen. 

(6) Demontage, wenn im Zusammenhang mit den Einträgen 8a bis 8k ein durchschnittlicher Schwellenwert von 60 Gramm pro Fahrzeug 
überschritten wird. Elektronische Geräte, die nicht vom Hersteller bei der Fertigung installiert werden, sind von der Anwendung dieser 
Klausel ausgenommen. 

 


